
Der Bürgermeister 

 

   

Geschäftsführung: 
Fachbereich 4 Planen und Bauen 

 

 

NIEDERSCHRIFT 
 
über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und 

Umwelt 
 

am 25.09.2019 
 

im Roten Saal, Freiherr-vom-Stein-Straße 9 
 

Anwesend: 
 

 Vorsitz: 

Zweiter Stellvertretender Bürgermeister Björn WeißCDU  

 Ausschussmitglieder mit Stimmrecht: 

Ratsherr Jürgen Appelt Bündnis 
90/Die Grünen 

 

Ratsherr Jan Eggermann SPD  
Ratsfrau Dr. Antje Heider CDU  
Ratsherr Steffen Kriegel SPD  
Ratsfrau Sandra Manß SPD Vertreterin für Herrn Dominik 

Hass 
Ratsfrau Susanne Mewes CDU Vertreterin für Ratsherrn Oliver 

Fröhling 
Ratsfrau Elisabeth Siebensohn CDU Vertreterin für Ratsherrn Daniel 

Kahler 
Ratsherr Philipp Siewert SPD  
Erste Stellvertretende Bürgermeisterin Verena Szermerski-
Kasperek SPD 

Vertreterin für Ratsherrn Jens 
Voß; bis 19:39 Uhr 

Ratsherr Michael Thielicke SPD  
Ratsfrau Barbara Tünsmeyer SPD  
Ratsherr Michael Wülfrath FDP  
Herr Jochen Kliebisch Bündnis 90 
/Die Grünen 

 

Herr Harald Metzger SPD  

 Beratende Mitglieder Integrationsrat 

Frau Sandra Manß Internationale 
Liste der SPD 

 

 Verwaltung: 

Herr Martin Bärwolf  
Herr Christian Vöcks  
Frau Melita Alzorba  
Herr Rolf Mielke  

 



   

 Schriftführung: 

Frau Birgit Stoltefaut-Voß  

 
 
Abwesend: 
 

 Ausschussmitglieder mit Stimmrecht: 

Ratsfrau Michaela Dötsch CDU  
Ratsherr Oliver Fröhling CDU  
Ratsherr Daniel Kahler CDU  
Ratsherr Björn Schöttler CDU  
Ratsherr Michael Thomas-Lienkämper Linke Liste 
Lüdenscheid 

 

Ratsherr Jens Voß SPD  
Herr Dominik Hass SPD  
Herr Ralf Tofote Alternative für 
Lüdenscheid 

 

 
 
 
Beginn:  19:24 Uhr 
 
Ende:  20:06 Uhr 
 
 
 
 1. Öffentliche Fragestunde 

 
 
E n t f ä l l t 
 

 
 

 
 2. Vorstellung des Projektes in der Altenaer Straße 3 

 
Herr Bärwolf merkt an, dass eine Vorstellung des Projektes für die Altenaer Straße 3 bereits 
durch Herrn Denecke in der örtlichen Presse am vergangenen Samstag erfolgte. Er führt 
aus, dass die Realisierung seitens der Verwaltung sehr positiv gesehen werde und hierdurch 
eine echte Belebung dieses Teils der Altenaer Straße zu erwarten sei. Es sei vorgesehen, 
vor dem Eingang ein Holzpodest mit entsprechender Bestuhlung zu errichten. Dennoch sei 
gewährleistet, dass es einen barrierefreien Zugang zum Café gebe. Die Planungen seien so 
weit gediehen, dass ein Bauantrag gestellt werden könne. Die Bestuhlung und Gestaltung 
der Außengastronomie z.B. bezüglich Bepflanzung müsse gestalterisch noch abgestimmt 
werden. Auf Nachfrage von Ratsfrau Siebensohn bestätigt Herr Bärwolf, dass auf eine Auf-
stellung von Heizpilzen verzichtet werden solle.  
 
Die Ausschussmitglieder begrüßen diese Entwicklung.    
 

 
 
 
 

 



   

 3. Satzung der Stadt Lüdenscheid über die Sicherung von Durchführungs-
maßnahmen im Stadtumbaugebiet "Altstadt Lüdenscheid" 
Vorlage: 168/2019 

 
Es wird eine Abstimmung nach Vorlage vorgeschlagen.  
 
Ohne Diskussion fassen die Ausschussmitglieder einstimmig folgenden 
 

 
 

 
Beschluss: 
 
Die Satzung über die Sicherung von Durchführungsmaßnahmen im Stadtumbaugebiet „Alt-
stadt Lüdenscheid“ wird beschlossen. 
 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 15 
Nein-Stimmen: ./. 
Enthaltungen: ./. 
  
 

 
 
 4. 11. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungspla-

nes Nr. 765 "Ehemaliger Schlachthof", 6. Änderung (vorhabenbezogen); 
Entscheidung über die abgegebenen Stellungnahmen und Anregungen; 
Beschluss 
Vorlage: 174/2019 

 
Ohne Diskussion empfehlen die Ausschussmitglieder dem Rat der Stadt Lüdenscheid ein-
stimmig folgenden 
 

 
 

Beschluss: 
 

I. Zu  den während der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 
3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB und zu den während der öffentlichen Auslegun-
gen nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB zu der 11. Änderung des Flächennut-
zungsplanes vorgebrachten  Stellungnahmen, Anregungen und Hinweisen wird 
wie folgt Stellung genommen: 

 
1. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung am 08.08.2018 

 
 Ein Betreiber einer Autowerkstatt am Vorhabenstandort erläutert seine Schwierigkei-
ten, einen neuen Standort zu finden. Des Weiteren haben Anwesende Bedenken be-
züglich der verkehrlichen Mehrbelastung in der Gustavstraße, die mit einem Poller 
von der Herscheider Landstraße abgetrennt ist. Hier käme es in der Winterzeit, wenn 
der Poller entfernt werde, vermehrt zu Abkürzungsfahrten zur Wefelshohler Straße 
(bedingt durch die Wefelshohler Schule, die Firma Phoenix Feinbau und eine anlie-
gende Arztpraxis). Durch den geplanten Lidl werde die angespannte Verkehrssituati-



   

on weiter verschärft. Der Bürger regt an, die Ampelphasen entsprechend zu ändern 
bzw. zu überarbeiten. 

 
 Stellungnahme hierzu:  
 

Im Stadtgebiet sind aufgrund der Fluktuation bei gewerblich genutzten Immobilien 
Verkehrsverlagerungen nicht ungewöhnlich. Im Rahmen eines Verkehrsgutachtens 
ist in einer Simulationen nachgewiesen worden, dass durch die geplante Verlagerung 
des Lidl-Marktes nur eine geringfügige Mehrbelastung entsteht. Das Gutachten 
kommt u. a. zu dem Ergebnis, dass es pro Ampelphase ein Fahrzeug mehr gebe. Es 
ist der Nachweis geführt worden, dass die Verkehrszunahme durch die Verlagerung 
des Lidl gering ausfällt und noch im bestehenden Verkehrsnetz abzuwickeln ist. Eine 
Überarbeitung der Lichtsignalanlagen soll im gesamten städtischen Raum, also auch 
an der Einmündung Wefelshohler Straße in die Bräuckenstraße erfolgen. Dem Fach-
dienst Verkehrsplanung und –lenkung ist die Anregung weitergeleitet worden. 
 
Der Anregung wird insoweit gefolgt. 

 
 

2. Landesbetrieb Straßenbau NRW, Schreiben vom 09.04.2019 und 05.07.2018 
 

Der Landesbetrieb erhebt keine grundsätzlichen Bedenken, verweist aber auf seine 
Stellungnahme vom 05.07.2018 im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung. Hier bittet 
der Landesbetrieb im Hinblick auf die geplante Erschließung der Fläche aufgrund der 
schon heute hohen Verkehrsbelastung auf der B 229 (Bräuckenstraße), die Empfeh-
lungen aus dem Verkehrsgutachten des Ingenieurbüros BBW (Brilon, Bondzio, Wei-
ser) zu beachten und entsprechend umzusetzen. Dies betreffe u.a. die zwingend er-
forderliche Verlängerung der Rechtsabbiegespur aus der Wefelshohler Straße und 
die Einschränkung für die Nachnutzung des heutigen Lidl-Standortes an der Brom-
berger Straße. 

Stellungnahme hierzu: 

Die Verlängerung des Rechtsabbiegers in der Wefelshohler Straße ist gemäß den 
Vorgaben des Verkehrsgutachtens im Bebauungsplan und im Vorhaben- und Er-
schließungsplan berücksichtigt worden. Die Ausbauplanung und Baudurchführung 
wird im Durchführungsvertrag geregelt. Der im Gutachten empfohlenen Anpassung 
des Signalzeitenplans wird dadurch Rechnung getragen, dass die betreffenden Ver-
kehrsanlagen einschließlich Lichtsignalplanung derzeit durch die Stadt Lüdenscheid 
sowie durch den Baulastträger Straßen NRW überplant werden.  

Bezüglich des heutigen Lidl-Standortes an der Bromberger Straße empfiehlt das 
Gutachten, aus verkehrstechnischen Gründen grundsätzlich eine weitere Verkehrs-
zunahme am Knotenpunkt Bräuckenstraße zu verhindern. Dies soll bei der Auswahl 
einer Nachfolgenutzung an der Bromberger Straße zwingend berücksichtigt werden. 
Im parallel zu dieser Flächennutzungsplanänderung betriebenen vorhabenbezogenen 
6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 765 „Ehemaliger Schlachthof“ soll im Durch-
führungsvertrag die Rückgabe der vorhandenen Baugenehmigung am Altstandort ge-
regelt werden. Für einen Lebensmitteldiscounter soll  es damit keine Bestandsrechte 
am alten Standort geben. Darüber hinaus wird im Bereich des Altstandortes parallel 
zu der hier vorliegenden Bebauungsplanänderung der Bebauungsplan Nr. 841 
„Bromberger Straße“ aufgestellt, in dem verkehrsintensive Nutzungen ausgeschlos-
sen werden sollen. Der Ausschluss von Nutzungen in diesem Bebauungsplan kann 
jedoch nur im Rahmen der planungsrechtlichen Möglichkeiten die Betriebsart betref-



   

fen; eine Bedingung, diese an bestimmte Verkehrserzeugung zu knüpfen, ist nicht 
möglich. 

Der Stellungnahme des Landesbetriebes wird gefolgt. 

 

3. Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK), Schreiben vom 
09.04.2019 

Seitens der SIHK bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Änderung des 
Flächennutzungsplanes. Allerdings weist die SIHK darauf hin, dass im Regionalplan 
für das Vorhabengrundstück ein Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen 
(GIB) und im Flächennutzungsplan gewerbliche Baufläche dargestellt sind. Hier sollte 
zumindest für den Bereich südöstlich der Bräuckenstraße mittelfristig eine Lösung ge-
funden werden.  

Stellungnahme hierzu: 

Der Regionalplan des Regierungsbezirks Arnsberg – Teilabschnitt Oberbereiche Bo-
chum und Hagen (Bochum, Herne, Hagen, Ennepe-Ruhr-Kreis, Märkischer Kreis) 
stellt in der Umgebung des Vorhabengrundstücks sowohl einen Bereich für gewerbli-
che und industrielle Nutzungen (GIB) als auch einen Allgemeinen Siedlungsbereich 
(ASB) dar. Da die zeichnerische Festlegung des Regionalplans aufgrund des Maß-
stabs nicht parzellenscharf sein kann, wird die Festlegung durch die Bezirksregierung 
Arnsberg als Allgemeiner Siedlungsbereich interpretiert.  Dafür spricht auch, dass die 
südwestlich und südöstlich angrenzende ASB-Signatur die Straßen „Schlachthaus-
straße“ und „Wefelshohler Straße“ überschreitet und somit perspektivisch eine Aus-
weitung des ASB angedacht ist. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass auf 
Grund der umliegenden Wohngebiete das Vorhabengrundstück kaum durch emittie-
rendes Gewerbe, welches vornehmlich in Bereichen für gewerbliche und industrielle 
Nutzungen (GIB) anzusiedeln ist, genutzt werden kann. Die Darstellung des Flächen-
nutzungsplans wird mit der 11. Änderung in Sondergebiet Großflächiger Einzelhandel 
geändert.  
 
Der Anregung der SIHK Hagen wird insoweit gefolgt. 
 

4. Westnetz, Schreiben vom 08.04.2019 und 02.07.2018 

Die Westnetz verweist auf die Gültigkeit ihrer Stellungnahme vom 02.07.2018. Dem-
nach verlaufen angrenzend an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes in der 
Bräuckenstraße eine Erdgashochdruckleitung und ein Steuerkabel. Die Westnetz bit-
tet darum, dafür Sorge zu tragen, dass im Zuge von Erschließungsarbeiten (Kanalan-
schluss, Gas-/ Wasser- und Stromleitungsverlegungen etc.) die Erdgashochdrucklei-
tung und das Steuerkabel Berücksichtigung finden. Dabei geht die Westnetz davon 
aus, dass sich das Geländeniveau nicht wesentlich verändert (+/- 0,20 m). Sofern 
neue Anlagen oder Änderungen von Straßen und Wegen, wasserwirtschaftlichen 
Analgen, Grundstücken (Eigentumsverhältnissen), Geländehöhen, Grünanlagen und 
Bepflanzungen im Bereich der Versorgungsanlagen zu erwarten sind, müssten an-
hand von Detailplanungen rechtzeitig Abstimmungen erfolgen.  

Die Erdgashochdruckleitung wurde in einem Schutzstreifen von 1,5 m Breite (jeweils 
0,75 m rechts und links der Leitung) verlegt. Der Schutzstreifen sei grundbuchrecht-
lich gesichert und schaffe die räumliche Voraussetzung zur Überwachung nach dem 
DVGW-Arbeitsblatt G 466/I. Der Schutzstreifen sei von jeglicher Bebauung freizuhal-
ten und dürfe auch nicht mit Bäumen bepflanzt werden. Oberflächenbefestigungen im 



   

Bereich der Erdgashochdruckleitung in Beton seien nicht zulässig. Das Lagern von 
Bauelementen, schwertransportablen Materialien, Mutterboden oder sonstigem Bo-
denabtrag sei in dem Schutzstreifenbereich nicht gestattet. Größere Bodenauf- und 
abträge (> 0,20 m) seien ebenfalls ohne Absprache nicht zulässig. Vor Beginn jegli-
cher Bauarbeiten in dem Schutzstreifenbereich und in der Nähe der Erdgashoch-
druckleitung, habe eine örtliche Abstimmung der Arbeiten zu erfolgen.  

Des Weiteren seien bei Planungen im Bereich der Erdgashochdruckleitungen die 
Anweisungen der Westnetz zum Schutz von Gasversorgungsleitungen (inkl. Begleit-
kabel) zu beachten. 

Stellungnahme hierzu: 

Die Ausführungen betreffen in ihrem Detailierungsgrad nicht die Ebene des Flächen-
nutzungsplans. Auf der Ebene des Bebauungsplanverfahrens ist die Stellungnahme 
entsprechend behandelt worden. 

 

5. Märkischer Kreis, Schreiben vom 08.04.2019: 

Es lägen mehrere Sanierungs-, Umwelt- und abfalltechnische Untersuchungen zur 
Sanierung des ehemaligen Molkerei-Standortes im Bereich des Flächennutzungs-
plans vor. Eine entsprechende Kennzeichnung sei im Bebauungsplan vorgenommen 
worden. Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen seien in Abstimmung mit der Un-
teren Bodenschutzbehörde des Märkischen Kreises und unter gutachterlicher Bau-
überwachung durchzuführen. In den Erläuterungen zum Bebauungsplan unter Punkt 
7 „Kennzeichnung“ seien entsprechende Auflagen formuliert. 

Stellungnahme hierzu: 

In der Begründung zum Flächennutzungsplan gibt es eine Ausführung zum Altstand-
ort im Umweltbericht unter Punkt 7.1.5 Boden. Bezüglich der Kennzeichnung gibt es 
eine Ausführung in der Begründung unter Punkt 6. Inhalte der Planung.  

Der Anregung des Märkischen Kreises wird somit gefolgt. 

 

6. Stadtentwässerungsbetriebes Lüdenscheid Herscheid AöR (SELH), Schreiben 
vom 25.03.2019 und 05.06.2018: 

Der SELH verweist auf die Gültigkeit seiner beigelegten Stellungnahme vom 
06.04.2018. Nach Rücksprache hat sich aufgeklärt, dass auf ein falsches Datum ver-
wiesen wurde. Die beiliegende Stellungnahme vom 05.06.2018 sei gültig. Demnach 
habe es seitens des SELH bereits Abstimmungen mit dem planenden Büro gegeben. 
Nach Vorgaben des SELH ergebe sich zukünftig folgende Entwässerungssituation für 
das Grundstück: 

- Der über das Grundstück verlaufende öffentliche Mischwassersammler DN 300 
würde außer Betrieb genommen. Eine private Weiternutzung zur Grundstück-
sentwässerung sei kostenfrei möglich. 

- Der Anschluss für die Grundstücksentwässerung habe an den Mischwasserkanal 
DN 300 bei Schacht 61912 in der Bräuckenstraße zu erfolgen. 

- Zur Entlastung des Schlittenbaches und seiner Rückhaltebecken sehe der SELH 
eine effiziente Abflussdrosselung des Niederschlagswassers im Plangebiet für 
umsetzbar und notwendig. Das Oberflächenwasser aus den versiegelten Flächen 



   

sei auf maximal 30 I/s zu begrenzen. Die Rückhaltung sei für ein 5-jähriges Re-
genereignis zu dimensionieren. 

- Alternativ könne das Oberflächenwasser auf dem Grundstück zur Versickerung 
gebracht werden. Der SELH übe in diesem Fall keinen Anschlusszwang aus. 

- Da die Fläche derzeit bereits weitgehend versiegelt sei, sei hinsichtlich zu be-
trachtender Starkregenereignisse keine Verschärfung der Abflusssituation für die 
Unterlieger durch die zukünftig geplante bauliche Nutzung zu erwarten.  

- Urbane Sturzfluten, die nach Überlastung der Kanalisation dem natürlichen Ge-
ländegefälle und insbesondere den Straßenzügen folgend oberflächig dem 
Grundstück zuflössen, könnten auf Grund des theoretischen Einzugsgebietes von 
ca. 10 ha bei typischen Niederschlagsmengen zwischen 50 bis 150 I/m² zu Schä-
den führen. Hier wären entsprechende Maßnahmen entlang der Wefelshohler 
Straße zum Objektschutz sinnvoll. 

 
Stellungnahme hierzu: 

Die Ausführungen betreffen in ihrem Detailierungsgrad nicht die Ebene des Flächen-
nutzungsplans. Auf der Ebene des Bebauungsplanverfahrens ist die Stellungnahme 
entsprechend behandelt worden. 

 

7. Enervie – Südwestfalen Energie und Wasser AG, Lüdenscheid, Schreiben vom 
08.03.2019 und 04.07.2018 

Die Enervie verweist auf ihre Stellungnahme vom 04.07.2018. Demnach bestünden 
gegen das Planverfahren keine grundsätzlichen Bedenken. Angrenzend an das aus-
gewiesene Gebiet bzw. darin würden zahlreiche Einrichtungen für die Versorgung mit 
Gas, Wasser und Strom, welche die Versorgung gewährleisten, unterhalten. Eine 
Versorgung mit Gas sei nur bei Nachweis der konkreten Nachfrage und unter Vorbe-
halt der Wirtschaftlichkeit der notwendigen Erschließungsinvestitionen gewährleistet. 
 
Auf dem Gelände befänden sich ein Kabelverteiler sowie alte Stromleitungen. Es sei 
zu prüfen, ob die 10 kV-Leitung ausreichend sei für die zusätzliche Belastung der 
neuen LIDL-Stromstation. Um den Umfang und die Dimensionierung für ein Versor-
gungskonzept festlegen zu können, benötigte die Enervie frühzeitig Leistungsanga-
ben. 
 
Neue Baumstandorte in der Nähe unserer Versorgungsleitungen seien mit der Ener-
vie  abzustimmen. 

Stellungnahme hierzu: 

 Die Ausführungen betreffen in ihrem Detailierungsgrad nicht die Ebene des 
Flächennutzungsplans.  

  
 
 
II. Gemäß § 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 
23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), in Kraft getreten am 2. Februar 2018, wird die 11. 
Änderung des Flächennutzungsplanes und die dazugehörige Begründung einschließ-
lich des Umweltberichtes vom Rat der Stadt Lüdenscheid beschlossen. 

 



   

 
 
III. Die 11. Flächennutzungsplanänderung wird nach dem Tage der Bekanntmachung 

der nach § 6 BauGB erforderlichen Genehmigungserteilung der Bezirksregierung 
Arnsberg sowie unter Angabe von Ort und Zeit der öffentlichen Einsichtnahme wirk-
sam. 

 
 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 15 
Nein-Stimmen: ./. 
Enthaltungen: ./. 
  
 

 
 
 5. Berichtswesen, hier: Mündliche Berichte 

 
 
 5.1. Sachstandsbericht über die Regionale 2025 - Bildungsprojekt 

 
Herr Vöcks stellt anhand der im Rats- und Bürgerinformationssystem eingestellten Prä-
sentation den aktuellen Sachstand zur prozesshaften Entwicklung des Lüdenscheider Bil-
dungsprojektes für die Regionale 2025 – Südwestfalen vor. Abschließend führt er aus, dass 
die für den 09. Oktober 2019 geplante Exkursion die Teilnehmer in die Niederlande und nach 
Düsseldorf führe. Es seien noch wenige Plätze frei, die durch Interessierte seitens des Aus-
schusses noch besetzt werden könnten. Es sei vorgesehen, den erstellten Förderantrag im 
November in den Fachausschüssen zu beraten und im Dezember im Rat beschließen zu 
lassen.  

 
 

 
 6. Bekanntgaben, Beantwortung von Anfragen und Anfragen 

 
 
 6.1. Bekanntgaben 

 
 
 6.1.1. Gespräch mit der Ruhr-Invest über die Eisenbahnersiedlung in Brügge 

 
Herr Vöcks führt aus, dass er mit den Ratsherren Eggermann und Wülfrath und Herrn Kritz-
ler zum Gespräch bei der Geschäftsführung der Ruhr-Invest in Bochum gewesen sei. Letzte-
re sei Eigentümerin der Eisenbahnersiedlung in Brügge. In dem Gespräch sei bestätigt wor-
den, dass die Ruhr-Invest ca. 1 Mio. Euro in die Wohnungen investieren werde. Damit solle 
der Bestand längerfristig erhalten werden. Die durchgeführten Sanierungsmaßnahmen seien 
ausschließlich innerhalb der Gebäude erfolgt, so dass äußerlich in der Regel keine Verände-
rungen sichtbar seien. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten werde ein Mietpreis von ca. 
5,50 €/qm angestrebt. Dieser könne jedoch bei den bestehenden Mietverhältnissen nicht in 
einem Schritt erreicht werden. Lediglich bei Neuvermietungen werde dieser Mietpreis einge-
setzt. Die seitens der Mieter im Vorfeld unterschriebenen Vereinbarungen, die Erhöhung des 
Mietpreises zu akzeptieren, seien komplett zurückgegeben worden. Somit seien sie nicht 



   

wirksam geworden. Hoheitliche Maßnahmen seitens der Verwaltung seien daher nicht erfor-
derlich.  
 
Ratsherr Eggermann ergänzt, dass seitens der Geschäftsführung der Ruhr-Invest in dem 
Gespräch eine förmliche Entschuldigung ausgesprochen worden sei. Es sei zugesagt wor-
den, den kompletten Gebäudekomplex für mindestens 15 Jahre in der Nutzung zu behalten. 
Er schlägt aber vor, dennoch eine Erhaltungssatzung zur Verhinderung baulicher Verände-
rungen bereits seitens der Verwaltung vorzubereiten, um gegebenenfalls schnell reagieren 
zu können. Bereits jetzt eine Satzung zu beschließen, halte er nach dem Gesprächstermin 
für eher kontraproduktiv. Die Geschäftsführung gehe derzeit davon aus, dass die Wohnun-
gen innerhalb kurzer Zeit komplett vermietet seien.  
 
Ratsherr Wülfrath ergänzt, dass er ebenfalls einen guten Eindruck in dem Gespräch gewon-
nen habe. Zum Glück hätten sich die im Vorfeld aufgekommenen Befürchtungen nicht bestä-
tigt. Die Wohnungen im Bereich „Obere Schlänke“ seien derzeit nahezu unbewohnt. Die 
Entwicklung bleibe hier abzuwarten. Es sei ebenfalls zugesagt worden, den derzeit vorhan-
denen Parkdruck zu bedenken. Grundsätzlich halte er die Sanierung auch für eine Chance 
für den Stadtteil Brügge.    
 

 
 

 
 6.2. Beantwortung von Anfragen 

 
E n t f ä l l t 
 

 
 

 
 6.3. Anfragen 

 
E n t f ä l l t 
 

 
 

 

 

 

gez. Björn Weiß     gez. Stoltefaut-Voß 

Vorsitzender      Schriftführerin 
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